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Veranlassung 

Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat ein Radwegeverkehrskonzept erstellen lassen, welches 

einen Ausbau des Radverkehrsnetzes in Siegen-Wittgenstein vorsieht [1]. Dieses 

richtungsweisende Konzept zeigt u.a. für die Stadt Bad Laasphe, ihre Dörfer und 

Nachbarkommunen interessante Streckenvarianten, die geeignet sind, die 

Radwegebeziehungen erheblich aufzuwerten. Auffallend bei der Betrachtung des Konzeptes 

ist die doppelte oder teilweise mehrfache Linienführung auf Haupt- und Nebenstrecken, der 

der Kreis in seinem Konzept eine Priorisierung zur Seite stellt. Das geplante 

Radverkehrsnetz des Kreises ist online einsehbar: 

https://planersocietaet.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=fd63237be21d49c0ad6

849060bab55e0 

Zentral für die Einordnung des Radverkehrskonzeptes des Kreises sind die sogenannten 

Umsetzungsstufen, mit denen der Kreis begründet, welche Strecken vorrangig auszubauen 

sind. Der Online-Karte des Radverkehrskonzeptes (siehe oben) ist über die Layer-Auswahl 

„Umsetzungsstufen“ zu entnehmen, dass die als Stufe 1 priorisierten, sogenannten 

„Radpendlerrouten“ überwiegend deckungsgleich mit den Straßenverkehrswegen verlaufen. 

Hier entsteht der Eindruck, dass der Kreis straßenbegleitende Radwege priorisiert, auch an 

Streckenabschnitten, wo die getrennte Wegeführung bereits abschnittsweise vorhanden ist.  

Auf Seite 16 des Erläuterungsberichtes des Radwegeverkehrskonzeptes heißt es, die 

Planung sei nicht exklusiv, sondern könne ergänzt werden. Diesen Vorschlag greift der MTB 

Laasphe e.V. auf und versucht im Folgenden die positiven Aspekte des 

Radverkehrskonzeptes herauszustellen und auf eine andere Priorisierung beim 

Streckenausbau hinzuwirken, unter Einbeziehung regionaler Kenntnis von Strecken und 

Nutzerverhalten. 

Die vorliegende Einschätzung soll als Ergänzung zum Radwegekonzept des Kreises dienen, 

welches im Grundsatz ausdrücklich unterstützt wird. Gleichwohl sind zum Radwegekonzept 

des Kreises noch Änderungen vorstellbar, die in der weiteren Planung einbezogen oder 

anders priorisiert werden können. 

 

Zielsetzung 

Der MTB Laasphe e.V. setzt sich für eine Verbesserung des Radverkehrsnetzes in und um 

Bad Laasphe ein. Die im folgenden Entwurf aufgezeigten Varianten der Wegeführung sind 

oft deckungsgleich oder ähnlich zu den im Radwegeverkehrskonzept des Kreises Siegen-

Wittgenstein online dargestellten Trassenvarianten, die dort als sog. Umsetzungsstufen 

priorisiert werden. Die Vorschläge des MTB Laasphe e.V. greifen die Varianten der 

Kreisverwaltung auf und fokussieren Details, die bei der weiteren Planung berücksichtigt 

werden sollten. Die Priorisierung bei der Trassenfindung und beim Ausbau weicht dabei von 

den Umsetzungsstufen des Radwegeverkehrskonzeptes des Kreises ab. 

Der MTB Laasphe e.V. verfolgt die Zielsetzung, den Lahnradweg zwischen 

Lahnhof/Lahnquelle und Lahnstein im Stadtgebiet von Bad Laasphe durchgängig auf einem 

eigenen Radverkehrsweg zu führen. Höchste Priorität hat dabei die Steigerung der 

Verkehrssicherheit, gefolgt vom Fahrkomfort, welcher insbesondere Radsportlern, 

annähernd allen Outdoor-Sportarten, Touristen und Einheimischen gleichermaßen 

zugutekommen soll.  

 

https://planersocietaet.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=fd63237be21d49c0ad6849060bab55e0
https://planersocietaet.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=fd63237be21d49c0ad6849060bab55e0


Zielgruppen und Synergien 

Hauptzielgruppe des Radwegeaus- und -neubaus sind Radfahrer, Radsportler, Radtouristen. 

Abweichend vom Radwegeverkehrskonzept des Kreises wird angeregt, bei der Priorisierung 

der Umsetzungsstufen und bei der Trassenführung sich nicht allein auf Pendler, sondern auf 

das Freizeitverhalten gleichermaßen zu fokussieren.  

Bei der Trassenfindung, sowie der Entwurfs- und Genehmigungsplanung, ist zu empfehlen 

weitere Zielgruppen ins Auge zu fassen. Das sind z.B. Inline-Skater, Rollstuhlfahrer und 

explizit auch Rollstuhlsportler, die von einem barrierefreien Ausbau des Radwegenetzes 

gleichermaßen profitieren würden. Auch Jogger, Läufer sind interessante Zielgruppen, in 

Summe profitieren fast alle Outdoor-Sportarten. 

Folgende drei Skivereine im Stadtgebiet von Bad Laasphe verfügen über Sportgruppen von 

Inline-Skatern und/oder Rollski-Sportlern, welche asphaltierte Oberflächen zur Ausübung 

Ihres Sports benötigen: 

- SC Rückershausen e.V. (https://www.scr-ski.de/2017_Inliner-Skiroller_SCR.html)  

- SV Oberes Banfetal e.V.(https://www.wp.de/sport/lokalsport/siegen-

wittgenstein/neue-fotostrecke-id226416701.html) 

- LBC Banfetal e.V. (https://lbc-banfetal.de/sport.html) 

Auch einzelne Hotels werben bereits mit dem entsprechenden Angebot, in Bad Laasphe 

Inline-Skaten zu können: https://www.hotel-lahnblick.de/aktivitaeten  

In verschiedenen Städten haben sich sommerliche Skate-Events entwickelt, wie z.B. das 

Tuesday Night Skating in Gießen und Frankfurt oder allgemein die „Skatenight“ 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Skatenight), die auch in Bad Laasphe das Freizeitangebot 

bereichern könnte. 

 

Generell sollte das Thema Barrierefreiheit für Gehbeeinträchtigte in Bad Laasphe 

Berücksichtigung finden. Jenseits medizinischer Aspekte stellen Gehbehinderte mittlerweile 

eine selbstbewusste Sportler-Community, die auch in verschiedenen Outdoor-Sportarten 

aktiv ist. Eine Übersicht relevanter und für den Tourismus-Standort Bad Laasphe relevante 

Rollstuhl-Sportarten bietet der Deutsche Rollstuhl-Sportverband e.V. (DRS) online: 

https://drs.org/sportarten/.  

Am Gymnasium Schloss Wittgenstein existiert bereits eine langjährige Initiative im Bereich 

Rollstuhlsport: https://gymnasium-schloss-wittgenstein.de/index.php/berichte/19-

informationen/537-schulprojekt-miteinander-fuereinander. 

 

Verkehrstechnische Begründung 

Der MTB Laasphe e.V. strebt eine vollständige Entflechtung der Verkehrsarten an. Der 

Fahrradverkehr soll auf einer eigenen Trasse die Stadt Bad Laasphe zwischen 

Friedrichshütte und Amalienhütte längs durchqueren und die nichtmotorisierten 

Verkehrsströme aus dem Straßenverkehr herauslenken.  

Dieselbe Strategie wird auch für den angeschlossenen und bereits existierenden 

Lahnradweg (Alter Kunster Weg) Richtung Saßmannshausen – Bermershausen – Feudingen 

– Volkholz – Lahnquelle angestrebt. Der MTB Laasphe strebt eine vollständige Anbindung im 

Zuge der Gesamtplanung an, d.h. die oben angesprochenen Wegebeziehungen sollen mit 

einer geschlossenen Asphaltdecke ausgebaut werden. Hier gilt zu berücksichtigen, dass ca. 

50% des angesprochenen Wegeführung bereits asphaltiert sind. Diese Ausbaustufe würde 

das Kernanliegen des Radverkehrskonzeptes vollumfänglich erfüllen, es entstehen 

Vernetzungen zwischen den Regionen Siegen, Lahn-Dill und Wittgenstein in bester Qualität. 

https://www.scr-ski.de/2017_Inliner-Skiroller_SCR.html
https://www.wp.de/sport/lokalsport/siegen-wittgenstein/neue-fotostrecke-id226416701.html
https://www.wp.de/sport/lokalsport/siegen-wittgenstein/neue-fotostrecke-id226416701.html
https://lbc-banfetal.de/sport.html
https://www.hotel-lahnblick.de/aktivitaeten
https://de.wikipedia.org/wiki/Skatenight
https://drs.org/sportarten/
https://gymnasium-schloss-wittgenstein.de/index.php/berichte/19-informationen/537-schulprojekt-miteinander-fuereinander
https://gymnasium-schloss-wittgenstein.de/index.php/berichte/19-informationen/537-schulprojekt-miteinander-fuereinander


Wir machen nochmals darauf aufmerksam, Teile der beschriebenen Wegeführung sind 

bereits als sog. „Lahnradweg“ bekannt, werden entsprechend beworben und genutzt. 

In diesem Zuge wäre zus. die Anbindung von Puderbach nach Bad Laasphe zu realisieren. 

Da hier neben der L903 relativ viel Platz vorhanden ist, bietet es sich an diesen Platz für den 

Ausbau eines Radweges zu nutzen. In beiden Fällen sieht das Radverkehrskonzept des 

Kreises in der Umsetzungsstufe 1 vor, den Radverkehr auf bzw. direkt neben der 

Bundesstraße B62 zu führen. Dies ist aus Sicht des MTB Laasphe e.V. nicht zielführend 

(Ausnahme Anbindung Puderbach).  

Aus folgenden Gründen wird die getrennte, komplett ausgebaute Wegeführung angestrebt: 

- Verkehrssicherheit für o.g. Nutzergruppen auf der B62 ist innerorts wie außerorts 

nicht darstellbar. 

- Fahrkomfort für o.g. Nutzergruppen auf der B62 ist innerorts wie außerorts nicht 

darstellbar. 

- Barrierefreiheit für Gehbehinderte ist im B62-Umfeld nicht oder kaum darstellbar. 

- Laut Verkehrszählung 2015 verkehren in auf der Bahnhofstraße in Bad Laasphe 

täglich mehr als 13.000 Fahrzeuge. Der Ausbaustandard des Radwegekonzeptes 

sieht einen Mischverkehr jedoch nur bis 5000 Kfz/Tag vor. (Weitere Angaben ab S.29 

des Radverkehrskonzeptes). 

- Ein straßenbegleitender Radweg lässt sich innerorts nur auf Kosten der Parkplätze 

(dort wo vorhanden) realisieren. Diese wird der Einzelhandel nicht „hergeben“. 

- Anwohnerstraßen innerorts von Bad Laasphe sind zu verwinkelt und nicht barrierefrei 

(z.B. zwischen Gennernbach, Wilhelmsplatz und Brückenstraße). Deren barrierefreier 

Erweiterung würde auch in Privateigentum und den öffentlichen Raum eingreifen und 

neue Nutzungskonflikte zwischen Fußgängern, Anwohner-Pkw-Verkehr und 

Radfahrern schaffen.  

- Ein straßenbegleitender Radweg lässt sich außerorts streckenweise gar nicht 

realisieren, weil die B62 direkt neben der Lahn verläuft und weitere Schutzgüter direkt 

angrenzen. Der Querschnitt der B62 ist im Bestand schon zu schmal, um noch einen 

Radweg auf der Fahrbahn abzutrennen. 

- Der komplette, getrennt ausgebaute Radweg bietet auch Zukunftsweisenden 

Transportmethoden, z.B. mit Lastenrädern genug Raum. Schnellere eBikes und/oder 

Pedelecs verfügen über eine sichere Trassenführung. 

Demgegenüber existieren zwischen Friedrichshütte und Amalienhütte innerorts bereits 

vorhandene Wegebeziehungen, die zum Radweg ausgebaut werden können. Diese müssen 

lediglich abschnittsweise durch Lückenschlüsse verbunden werden. 

Aus oben genannten Gründen vertritt der MTB Laasphe e.V. die fachlich begründete 

Meinung, dass in Bad Laasphe im Süden der Kernstadt entlang der Lahn für Radfahrer ein 

vom Kraftfahrzeugverkehr getrennter und durchgängiger neuer Radverkehrsweg entwickelt 

werden sollte, der Pendler wie Freizeitnutzer, Touristen und Radsportler aus dem gesamten 

Stadtgebiet unkompliziert aufnimmt und entlang der Lahn-Achse, getrennt vom motorisierten 

Verkehr, entspannt fahren lässt. Dieser Verkehrszug Lahn-Achse ist in wesentlichen 

Abschnitten schon vorhanden.  

Es bedarf mehrerer Lückenschlüsse, einer Optimierung der Fahrbahn sowie der 

konsequenten Umsetzung der Idee, die Verkehrsarten (Rad vs. PKW-LKW) zu trennen. 

Ergänzt um systematische Barrierefreiheit und Beleuchtung wird der Verkehrszug 

Nutzergruppen über die Radfahrer hinaus ansprechen, so insbesondere auch 

Rollstuhlfahrer, Skater und Fußgänger, Jogger, bzw. alle Outdoorsportarten. 

 



Überregionale Anbindung 

Der vorgeschlagene Radverkehrsweg stellt den letzten Lückenschluss des bereits touristisch 

erschlossenen, äußerst attraktiven Lahnradweges zwischen Lahnhof/Lahnquelle und 

Lahnstein dar. Am Bahnhof Laasphe ist zudem die Rothaarbahn auf kürzestem Weg 

erreichbar für Radtouristen, die ganz ohne PKW anreisen. Der Bahnhof Laasphe liegt, mit 

jeweils ca. einer Stunde Fahrtzeit, auf halber Strecke zwischen Marburg und Siegen. Das 

Einzugsgebiet der beiden Landkreise Siegen-Wittgenstein und Marburg-Biedenkopf 

erschließt allein etwa 500.000 potenzielle Reisende, ohne Berücksichtigung der 

angeschlossenen Metropolregionen (Siegen → Köln; Marburg → Frankfurt Rhein-Main).  

Entscheidend für die Attraktivität für Radtouristen ist der unkomplizierte Übergang von der 

Bahn aufs Rad, ohne große Hindernisse. Dieses Potenzial ist in Laasphe gegeben, wenn im 

Bereich Stockwiese eine attraktive Radverkehrsanbindung erfolgt. Die zunehmende Nutzung 

von E-Bikes macht zudem die Anbindung zwischen Bahnhof und den umliegenden Dörfern 

attraktiver, da der mäßig attraktive Busverkehr mittels E-Bike leichter kompensiert werden 

kann, als dies in der Vergangenheit der Fall war (Stichwort „letzte Meile“). 

  



Variantenvergleich der Streckenabschnitte 

 
Abbildung 1: Übersicht über die betrachteten Streckenabschnitte für einen durchgängigen Fahrradweg zwischen 
Friedrichshütte und Niederlaasphe (Hintergrund: OpenTopoMap) 

 

Abschnitt 1: Friedrichshütte bis Gennernbach 

Bisher müssen Radfahrer, die über den Lahnradweg Bad Laasphe erreichen, ab 

Friedrichshütte auf die Bundesstraße B62 wechseln und die Bahnlinie kreuzen. In Abbildung 

2 werden zwei Varianten dargestellt, die Radfahrern die Reise abseits der B62 ermöglichen. 

Außerdem wird ein direkter Anschluss an den Banfetal-Radweg vorgeschlagen. 

 
Abbildung 2: Varianten im Abschnitt 1 – Lückenschluss zwischen Friedrichshütte und Gennernbach. Optional mit 
Anschluss an den Banfetalradweg Richtung Laaspherhütte (gelb gestrichelt). Gelbe Variante: südlich Bahnlinie; 
Rote Variante: Nördlich Bahnlinie auf bestehendem Weg; Schwarz gestrichelte Linie: Befestigter Weg bereits 



vorhanden; Blaue Schraffur - Überschwemmungsgebiet; Grüne Schraffur - Landschaftsschutzgebiet; Rote 

Schraffur - geschütztes Biotop (Quelle: ELWAS-Web [2]) 

- Gelbe Variante: 340 m Lückenschluss südlich der Bahnlinie mit einer Brücke über die 

Banfe bis Anschluss Gennernbach (Diese Variante ist im Radverkehrskonzept bereits 

als Neubau ausgewiesen, siehe [1] und ist unsere Vorzugsvariante.  

 

- Rote Variante: 500 m Lückenschluss nördlich der Bahnlinie. Ausbau auf 

bestehendem Weg bis zum Tennisplatz. Ab Tennisplatz wäre auch eine 

aufgeständerte Variante möglich (180 m). Brückenneubau im Bereich Lahn-Wehr, der 

Anschluss an Gennernbach erfolgt auf bestehendem Weg östlich der 

Aussichtsplattform. Die rote Variante liegt im baulichen Innenbereich. 

 

- Gelb gestrichelte Variante: Optionale Anbindung an den Banfetal-Radweg über 

EJOT-Parkplatz, Lückenschluss ca. 200 m einschließlich Brückenneubau. 

Vorteile: 

- Erhebliche Verbesserung der Verkehrssicherheit für alle Nutzergruppen durch 

vollständige Trennung der Verkehrsarten abseits der Bundesstraße. Verkürzung der 

Wegstrecke für Radfahrer. Erhebliche Vorteile auch für den KFZ-Verkehr. 

- Landschaftlich sehr attraktive Streckenführung. 

- Neue Wegebeziehung auch für Fußgänger, Skater und Rollstuhlfahrer. 

- Gelbe Variante: Keine Querung der Bahnstrecke notwendig. Anbindung an 

Gennernbach, Wegeführung bereits vorhanden. 

- Rote Variante nutzt vorhandene Wege bis Tennisplatz. Nach der Lahnquerung auf 

Höhe Wehranlage kann eine bestehende Kuranlage (Aussichtsplattform, Tretbecken) 

genutzt und aufgewertet werden, einschließlich bereits bestehender Zuwegung. 

- Rote Variante ermöglicht Einbindung bestehender Sport- und Freizeitanlagen: 

Tennisplatz, Tretbecken und Aussichtsplattform an der Lahn. Der Tennisverein und 

ggf. auch die Fasanerie würden mit der roten Variante eine attraktive fußläufige 

Zuwegung aus der Innenstadt erhalten. Tennisverein und Fasanerie haben das 

Potenzial zur Schaffung eines gastronomischen Angebots für Radfahrer und 

Fußgänger. 

- Die rote Variante liegt im baulichen Innenbereich und stellt damit 

genehmigungsrechtlich den einfachsten Fall dar.  

- Gelbe und gelb gestrichelte Variante: Der Banfetal-Radweg wird neben Radfahrern 

bereits intensiv durch Inline-Skater genutzt. Eine optionale Asphaltierung Richtung 

Gennernbach würde die Attraktivität weiter steigern. 

- Die gelbe Variante ermöglicht die beidseitige Anbindung des Fußballfeldes im 

Gennernbach. 

- Gelbe Variante: Mehr Verkehrssicherheit am EJOT-Standort Bienhecke 

- Barrierefreiheit auch für Rollstuhlfahrer. Diese müssen sich bisher parallel zur 

Bundesstraße bewegen. 

Nachteile: 

- Teilweise Lage im Überschwemmungsgebiet beider Varianten (rot und gelb).  

- Gelbe und gelb gestrichelte Variante liegen im Landschaftsschutzgebiet und queren 

ein geschütztes Biotop. Neuer Eingriff in Natur und Landschaft, der ausgeglichen 

werden muss. 

- Rote Variante quert die Bahnstrecke ebenerdig auf der bestehenden 

Bahnüberführung: Wartezeiten für Radfahrer, jedoch keine zusätzliche 

Baumaßnahme an Bahngleisen erforderlich. 

- Gelbe Variante: Ggf. Querung von Gasleitungen in Friedrichshütte erforderlich. 



Umweltrechtliche Einschätzung 

Beide Abschnitte der gelben Variante queren das festgesetzte Überschwemmungsgebiet, 

überqueren den Fluss Banfe, liegen im Landschaftsschutzgebiet und kreuzen ein 

geschütztes Biotop. Die rote Variante liegt teilweise im Überschwemmungsgebiet, aber 

außerhalb des Landschaftsschutzgebietes. Der Schwarzerlen-Galeriewald östlich der 

Tennisplätze ist bisher nicht als geschütztes Biotop ausgewiesen. Alle Varianten bedürfen 

einer Artenschutzprüfung. Eingriffe in Natur und Landschaft sind zu kompensieren. 

Wasserrecht: 

Für Brücken (gelbe Varianten) ist eine wasserrechtliche Genehmigung nach § 22 

Landeswassergesetz (LWG) als Anlage über dem Gewässer erforderlich. Aufgrund der 

ausgedehnten Lage des ÜSG liegen die geplanten Brücken hier im festgesetzten 

Überschwemmungsgebiet. Ein Rückstau bei Hochwasser muss vermieden werden durch 

ausreichenden Freibord oberhalb der Wasserspiegellagen, dann kann eine hydraulische 

Dimensionierung entfallen. Wasserspiegelhöhen (HQ100, HQExtrem) können bei der 

Bezirksregierung Arnsberg (Dezernat 54) angefragt werden. 

Die Lage im festgesetzten Überschwemmungsgebiet erfordert eine wasserrechtliche 

Genehmigung nach § 78 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Diese kann in der Regel 

gemeinsam mit der Anlage nach § 22 LWG beantragt und genehmigt werden. Es ist zu 

empfehlen den Radweg nach Abschieben des Oberbodens geländegleich mit der Grasnarbe 

abschließen zu lassen. In diesem Fall wäre kein Retentionsraumausgleich erforderlich.  

Ist die geländegleiche Ausführung nicht möglich, dann kann unmittelbar neben dem Radweg 

der Retentionsraumausgleich durch Anlage von flachen Geländemulden erfolgen. Diese 

gleichen verloren gehendes Retentionsvolumen funktionsgleich und umfangsgleich aus, und 

sind daher gemäß § 78 Abs. 5 Nr. 1 WHG genehmigungsfähig. 

Wenn auf die Sammlung von Niederschlagswasser verzichtet wird (keine Rinnen und 

Einläufe), besteht keine Beseitigungspflicht, also keine Erlaubnispflicht. Relevante 

Belastungen des Regenwassers sind auf dem Radweg nicht zu erwarten. 

Natur und Landschaft: 

Die gelbe sowie die optionale gelb-gestrichelte Variante liegen beide im 

Landschaftsschutzgebiet. Der Eingriff (ca. 1250 m² + ca. 500 m² Neuversiegelung) muss 

kompensiert werden. Dies kann z.B. durch Aufwertung des Schwarzerlen-Galeriewaldes in 

der direkten Umgebung erfolgen.  

Die rote Variante nutzt bis zum Tennisplatz einen bestehenden Weg und verursacht dort 

keine neue Flächeninanspruchnahme. Zwischen Tennisplatz und der folgenden 

Lahnquerung ist eine neue Flächeninanspruchnahme von ca. 450 m² erforderlich, falls 

geländegleich gebaut wird. Die rote Variante liegt gemäß Bauleitplanung der Stadt Bad 

Laasphe im baulichen Innenbereich [3]. Ggf. ist daher keine Flächenkompensation 

erforderlich. Dies wäre in der weiterführenden Entwurfsplanung zu prüfen. 

Genehmigungsrechtlich stellt der bauliche Innenbereich den günstigsten Fall dar. 

Beide o.g. Varianten (gelb und gelb-gestrichelt) queren das geschützte Biotop (BT-5016-170-

8), ein fragmentierter Schwarzerlen-Galeriewald, der lokal aufgewertet werden kann. Als 

Ausgleich für den Eingriff ins Biotop kann am Standort eine Tannen-Fehlbestockung entfernt 

werden (gegenüber EJOT, In der Bienhecke). Ergänzende Anpflanzungen von 

standortgerechten Gehölzen (Schwarzerle, Esche, Traubeneiche) sind lokal möglich und 

geeignet, das Biotop aufzuwerten. 

Zum Schutz von Amphibien (falls vorhanden) kann heller Asphalt gewählt werden.  



Abschnitt 2: Gennernbach bis Brückenstraße 

300 m Verbindungsstück zwischen Anschluss Gennernbach bzw. Bahnübergang 

Buchwiesenstraße und Brückenstraße Nr. 17. 

 
Abbildung 3: Abschnitt 2 – Gelbe Linie: Lückenschluss zwischen Gennernbach und Brückenstraße; Schwarz 
gestrichelte Linie – befestigter Weg bereits vorhanden. Blaue- Schraffur - Überschwemmungsgebiet; Grüne 
Schraffur – Landschaftsschutzgebiet (Quelle: ELWAS-Web [2]) 

Vorteile: 

- Deutliche Verkürzung der Wegstrecke für alle Nutzergruppen 

- Aufnahme des Radverkehrs aus/in Richtung Freibad und Sportplatz Wabach, sowie 

südliche Kernstadt.  

- Neue Möglichkeit das Einkaufszentrum Stockwiese aus Richtung Wabach effizient 

und schnell ohne PKW zu erreichen. 

- Insbesondere jüngere Verkehrsteilnehmer sowie alle anderen Nutzergruppen werden 

aus dem Gefahrenbereich der B 62 herausgelenkt. 

- Bewohner des neuen Seniorenheims CURAVIE werden aus dem Gefahrenbereich 

der B 62 herausgelenkt und erhalten eine barrierefreie Anbindung Richtung 

Wilhelmsplatz, Steinchen und Stockwiese, ggf. sogar bis Planetenlehrpfad. 

- Vollständige Trennung der Verkehrsarten, dadurch Erhöhung der Verkehrssicherheit 

- Wege sind teilweise schon vorhanden. Nur noch 300 m Lückenschluss erforderlich. 

- Landschaftlich sehr attraktive Streckenführung. 

- Neue Wegebeziehung auch für Fußgänger, Rollstuhlfahrer und Skater, barrierefrei. 

- Bessere Erreichbarkeit der Bahnlinie für Instandhaltung durch die DB. 

- Keine Kreuzung der Bahnstrecke erforderlich. 

- Zugang zur Brückenstraße, falls Lahnbrücke für LKW / Müllentsorgung / 

Feuerwehr gesperrt werden muss.  

 

 



Nachteile: 

- Lage im Landschaftsschutzgebiet. Neuer Eingriff in Natur und Landschaft, der 

ausgeglichen werden muss, ca. 750 m². 

- Streckenführung berührt Privateigentum. 

- Je nach Streckenführung Lage ggf. teilweise im Überschwemmungsgebiet. 

 

Umweltrechtliche Einschätzung 

Bzgl. der Lage im/am Überschwemmungsgebiet sowie allgemeiner naturschutzrechtlicher 

Belange (Ausgleich, allg. Artenschutz) wird auf die Argumentation in Abschnitt 1 verweisen. 

Geschützte Biotope sind in Planungsabschnitt 2 bisher nicht kartiert. 

 

Abschnitt 3: Brückenstraße bis Stockwiese über „Unterm Hombach“ 

620 m bestehende Wegebeziehung rechts der Lahn, unterhalb des Stadtparks. 

 
Abbildung 4: Abschnitt 3 – Bestehende Wegebeziehung zwischen Brückenstraße 17 und "Unterm Homberg", 
Brückenschlag auf gegenüberliegende Lahnseite „In der Stockwiese“. Gelb: Vorzugsvariante mit diagonaler 
Querung des FFH-Gebietes; Rot: Alternative außerhalb des FFH-Gebietes. Blaue- Schraffur - 
Überschwemmungsgebiet; Grüne Schraffur – Landschaftsschutzgebiet; Rote Schraffur – geschütztes Biotop und 
FFH-Gebiet (Quelle: ELWAS-Web [2]) 

Vorteile: 

- Wegeführung bis „Unterm Hombach“ ist bereits komplett vorhanden. Dort kein neuer 

Eingriff in Natur, Landschaft, Privateigentum. 

- Aufnahme des Radverkehrs sowie Fußgänger aus der Kernstadt ist ideal. Anbindung 

an die Altstadt auf sicherer und kürzester Distanz ist bereits vorhanden. 

- Barrierefreiheit auch für Rollstuhlfahrer. Diese müssen sonst über die Bundesstraße. 

- Anbindung der Kernstadt an das Einkaufszentrum Stockwiese für Radfahrer, 

Fußgänger, Rollstuhlfahrer, usw. 

- Anbindung von Altstadt, Niederlaasphe und Wallau an Schwimmbad und Sportplatz 

im Wabach für Radfahrer, Fußgänger, Rollstuhlfahrer, abseits der B 62. 



- Die neue Brücke über die Lahn macht eine vollständige Trennung der Verkehrsarten 

für die gesamte Streckenführung überhaupt erst möglich. Sehr deutliche Erhöhung 

der Verkehrssicherheit, Verbesserung des Verkehrsflusses, auch für Pkw und Lkw. 

- Aufwertung des Gewerbegebietes „In der Stockwiese“ durch verbesserte Anbindung 

an die Altstadt. Möglichkeit weiterer gastronomischer Entwicklung im Nahbereich des 

Radweges. 

- Gelbe Variante bleibt im öffentlichen Raum, kein Eingriff ins Privateigentum. 

- Landschaftlich sehr attraktive Streckenführung 

Nachteile: 

- Letzter Abschnitt liegt im Überschwemmungsgebiet.  

- Gelbe Variante greift in FFH-Gebiet (NSG, Biotop) ein, siehe Beschreibung zu 

Abschnitt 4. 

- Rote Variante führt über Privateigentum, siehe Beschreibung zu Abschnitt 4. 

 

Umweltrechtliche Einschätzung 

Es entsteht kein neuer Eingriff ins Landschaftsschutzgebiet. Bzgl. der Belange des FFH-

Gebietes und des Biotopschutz wird auf die Argumentation zum Planungsabschnitt 4 

verwiesen. Bzgl. der Lage im/am Überschwemmungsgebiet, sowie allgemeiner 

naturschutzrechtlicher Belange (Ausgleich, allg. Artenschutz) wird auf die Argumentation in 

Abschnitt 1 verweisen. 

 

 

 



Abschnitt 4: Verlauf „In der Stockwiese“ mit doppelter Lahnquerung 

Querung der Lahn mit einer neuen Brücke zwischen „Unterm Hombach“ und „In der Stockwiese“. Anschließender Verlauf parallel zur Straße „In 

der Stockwiese“ und erneute Querung der Lahn auf bestehender Brücke bzw. auf Ersatzneubau gegenüber „In der Aue“ (Abbildung 5). Die Lage 

der Vorzugsvariante (gelb) im Randbereich des FFH-Gebietes macht einen Variantenvergleich erforderlich. Die rote Variante quert die Lahn auf 

kürzestem Weg und weicht dem FFH-Gebiet nord-westlich im Uferbereich aus und berührt dabei Privateigentum. Die schwarze Variante umgeht 

das FFH-Gebiet Richtung Norden, indem es die Straße mittels einer weiteren Brückenkonstruktion auf Höhe des ehemaligen ALDI-Parkplatzes 

weiträumig überspannt. Östlich des FFH-Gebietes auf Höhe „In der Aue“ soll eine bestehende Brücke genutzt bzw. durch einen Neubau ersetzt 

werden, um die Radfahrer nach Süden aus dem beengten Verkehrsraum heraus zu führen. Gelbe und schwarze Variante sollen explizit den Blick 

in Richtung des FFH-Gebietes und dessen Steilhang „Hoher Stein“ lenken und diesen erlebbar machen, in der gelben Variante durch eine neue 

Aussichtsplattform (Abbildung 6). Die schwarze Variante lässt sich ggf. mit der zweiten Lahnquerung kombinieren (vgl. Beispiel in Abbildung 7). 

 
Abbildung 5: Abschnitt 4 - Variantenvergleich. Gelbe Linie: Vorzugsvariante mit Lahnquerung und Aussichtspunkt im FFH-Gebiet. Rote Linie: Alternative Lahnquerung ohne Berührung des FFH-
Gebietes. Schwarze Linie: Alternative Trasse, aufgeständert nördlich des FFH-Gebietes. Weiß: Aussichtspunkt mit Blickrichtung FFH-Gebiet. Blaue- Schraffur - Überschwemmungsgebiet; Grüne 
Schraffur - Landschaftsschutzgebiet; Rote Schraffur - geschütztes Biotop/NSG/FFH-Gebiet (Quelle: ELWAS-Web [2]) 



 
Abbildung 6: Fotomontage; Rechts - Aussicht auf den Steilhang des FFH-Gebietes „Hoher Stein“; Potenzial für eine 
Aussichtsplattform mit Infopunkt; Links - Beispiel einer Aussichtsplattform in Olpe/Biggesee 

 

 
Abbildung 7: Beispiel einer Radwegebrücke, die alle Schutzgüter überspannt und gleichzeitig einen Aussichtspunkt darstellt: 
Die Grimberger Sichel in Gelsenkirchen © radrevier.ruhr / Ruhrgepixel (mein-ruhrgebiet.blog). Hier dargestellt als 
Alternative (schwarze Variante) zur teilweisen Inanspruchnahme des FFH-Gebietes durch die Vorzugsvariante. 

 

Vorteile: 

- Landschaftlich sehr attraktive Streckenführung. Das FFH-Gebiet wird erlebbar. In der 

Beschreibung des FFH-Gebietes wird die mangelnde Erlebbarkeit explizit erwähnt.  

- Gleichzeitige Aufwertung des Nahumfeldes im Zuge der Baumaßnahme möglich. 



- Beseitigung eines gefährlichen Nadelöhrs, insbesondere für Radfernwanderer und 

Besucher des Einkaufszentrums sowie Radfahrer aus bzw. nach Niederlaasphe, 

Puderbach und Wallau. 

- Deutliche Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Entflechtung der 

Verkehrsarten. 

- Steigerung der Attraktivität des Einkaufszentrums und des Gewerbegebietes durch 

Verkürzung der Wegebeziehungen. 

- Zentrale Vernetzungsfunktion zwischen Niederlaasphe/Puderbach/Wallau und der 

Kernstadt bis zu den Wohngebieten und Sportstätten im Wabach. 

- Die Brücke zwischen „In der Aue“ und „Lahnuferstraße“ ist bereits vorhanden. 

Nutzung als Radwegebrücke oder Ersatzneubau ist daher genehmigungsrechtlich 

leichter möglich. 

- Barrierefreiheit auch für Rollstuhlfahrer und Inline-Skater. Diese müssen gegenwärtig 

auch über die Bundesstraße und sich außerdem den Verkehrsraum „In der 

Stockwiese“ mit PKW und LKW teilen. Dieses gefährliche Nadelöhr würde beseitigt. 

- Das Maßnahmenkonzept zum Erhalt des FFH-Gebietes [4] kann im Zuge der 

Maßnahme umgesetzt werden, indem die gebietsfremden Pappeln ganz oder 

teilweise entfernt werden. Im Zuge der Maßnahmenumsetzung kann außerdem das 

Gebiet mit Totholz angereichert werden und der Radweg auf gebietstypischem 

Mauerwerk aufgebaut werden (Grauwacke und/oder Schiefer). Siehe 

Umweltrechtliche Bewertung.  

- Es kann eine Aussichtsplattform entstehen, die ohne großen Eingriff das FFH-Gebiet 

touristisch erlebbar macht und die Schutzwürdigkeit gegenüber zahlreichen Bürgern 

erklärbar/darstellbar macht. 

Nachteile: 

- Das FFH-Gebiet wird auf einer Länge von ca. 150 m tangiert (Eingriff: ca. 400 m², 

muss ausgeglichen werden). 

- Die rote Variante minimiert den Eingriff in das FFH-Gebiet. Um dies zu ermöglichen, 

ist jedoch die Trassenführung über Privateigentum erforderlich. 

- Die schwarze Variante vermeidet den Eingriff in das FFH-Gebiet komplett. Um dies 

zu ermöglichen ist jedoch die Trassenführung über Privateigentum erforderlich. Da 

die Straße „In der Stockwiese“ zudem durch eine Radwege-Brücke überspannt wird, 

ist die schwarze Variante mit wesentlich höheren Kosten verbunden. 

- Teilweise Lage im Überschwemmungsgebiet. 

 

Umweltrechtliche Einschätzung zu Abschnitt 4 

Bzgl. der Lage im/am Überschwemmungsgebiet und am Gewässer, sowie allgemeiner 

naturschutzrechtlicher Belange (Ausgleich, allg. Artenschutz) wird auf die Argumentation in 

Abschnitt 1 verweisen. 

Die o.g. gelbe Variante tangiert das FFH-Gebiet „Hoher Stein“ im Bereich der 

Straßenböschung der Straße „In der Stockwiese“. Das FFH-Gebiet wird außerdem 

flussaufwärts durch eine Brücke gequert. Durch die Betroffenheit des FFH-Gebietes wird 

eine Alternativenprüfung erforderlich. Diese wird in zwei Teilvarianten vorgeschlagen. Die 

rote Variante vermeidet im Bereich der notwendigen Brückenquerung eine Kreuzung des 

FFH-Gebietes, indem der Verkehrszug an den Rand des FFH-Gebietes verlagert wird. 

Nachteil dieser Variante ist die Beanspruchung von Privateigentum. Die schwarze Variante 

vermeidet die Beanspruchung des FFH-Gebietes im Randbereich der Straße „In der 

Stockwiese“, indem der Radweg aufgeständert als Brückenbauwerk über die Straße geführt 



wird. Diese Variante berührt ebenfalls Privateigentum und ist mit wesentlich höheren Kosten 

verbunden.  

Die drei Varianten (gelb, rot, schwarz) müssen in einer FFH-Verträglichkeits-Vorprüfung 

unter Einbeziehung naturschutzrechtlicher sowie materieller Kriterien gegeneinander 

abgewogen werden. In die FFH-Vorprüfung sollte eine allgemeine Artenschutzprüfung 

einbettet sein, welche bei vergleichbaren Verkehrsprojekten außerhalb des FFH-Gebietes 

auch erforderlich wäre. Dabei ist im Wesentlichen die Avifauna zu bewerten. 

Falls eine Beanspruchung des FFH-Gebietes in den Randbereichen unvermeidbar ist, so 

muss diese ökologisch-funktional ausgeglichen werden. Das heißt, das FFH-Gebiet muss 

ortsnah aufgewertet werden, z.B. durch Umsetzung des Maßnahmenkonzepts und/oder 

durch Erweiterung seiner flächenhaften Ausdehnung. Das Maßnahmenkonzept zum FFH-

Gebiet Hoher Stein bietet diesbezüglich wertvolle Ansatzpunkte, die im Rahmen der weiteren 

Planung Beachtung finden sollten. 

Auszüge aus dem Maßnahmenkonzept: 

- Maßnahme 1.15: Nicht lebensraumtypische Gehölze entfernen 

Beseitigung einer Fehlbestockung (Hybrid-Pappeln) parallel zur Straße „In der 

Stockwiese“. Durch die Entnahme der Pappeln können die Lichtverhältnisse für die 

Felsspaltenvegetation im gegenüberliegenden Steilhang optimiert werden 

(stundenweise direkte Sonneneinstrahlung). Gleichzeitig kann der Biotoptyp Erlen-

Auenwald nach der Pappel-Entnahme flächig ausgedehnt werden, indem seine 

typische Lebensraumvegetation durch natürliche Sukzession oder Anpflanzung von 

Schwarzerlen gefördert wird. 

- Umsetzung Totholzkonzept 

Bei Fällung der o.g. Hybrid-Pappeln kann das Totholz ganz oder teilweise am 

Standort verbleiben. Das Maßnahmenkonzept sieht das Akkumulieren des Totholzes 

insbesondere in Gewässernähe, bzw. diagonal zum Gewässer vor.  

- Optimierung der Flussdynamik 

Durch diagonalen Einbau des Totholzes im Gewässerrand möglich (siehe oben), in 

Abhängigkeit von wasserrechtlichen Kriterien. 

- Zur Optimierung des FFH-Gebietes ist die Ausweitung der NSG-Kulisse auf 

benachbarte Bestände im Süden (S.6 Maßnahmenkonzept), in Abhängigkeit von der 

Flächenverfügbarkeit vorstellbar.  

- Fledermäuse und Brutvögel 

Das Maßnahmenkonzept sieht aufgrund fehlender Altholzbestände (Höhlenbäume) 

das Aufhängen von Nisthilfen und Fledermauskästen vor. 

- Verbesserung der Erlebbarkeit 

Das Wegekonzept im o.g. Maßnahmenkonzept hebt explizit die wünschenswerte 

Aufwertung der Erlebbarkeit von Seiten des nördlich angrenzenden Straßenraumes 

hervor. Dies kann ebenfalls erreicht werden, indem die Hybrid-Pappeln, wie oben 

beschrieben, entnommen werden und eine Aussichtsplattform integriert wird. 

Weitere Maßnahmen der Eingriffsminimierung 

Die gelbe Variante ist die Vorzugsvariante. Diese greift im Bereich der in Straßenböschung 

ca. 2,50 m breit in den Rand des FFH-Gebietes ein. Ähnlich wirkt die rote Alternativ-Variante 

flussaufwärts. Im Randbereich des FFH-Gebietes ist dieses bereits durch Anschüttungen 

anthropogen überprägt. Hier sind mögliche Maßnahmen der Eingriffsminimierung zu prüfen. 

Böschung:  

Der Radweg könnte im Böschungsbereich auf einer Gabionenwand aus Bruchsteinen 

(Grauwacke oder Schiefer; Abbildung 8) aufbauen und somit dem FFH-Lebensraumtyp 



„Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (8220)“ angepasst werden. Das FFH-

Maßnahmenkonzept benennt auf Seite 6 folgendes Defizit:  

„Die Felsspaltenvegetation profitiert von offenen Felsbereichen die frei von anderer 

beschattender Vegetation sind. Neu entstehende freie Felspartien sind daher willkommen.“  

Die Bruchstein-Gabione könnte von Lebensraum-typischer Vegetation besiedelt werden 

(hier: Flechten, Farne). Der Eingriff im bereits anthropogen gestörten Randbereich könnte 

somit durch Einbringung von gebietstypischem gebrochenem Naturstein zu einer Aufwertung 

des Lebensraumtyps führen. 

Gekoppelt mit einer Pflege des FFH-Gebietes, z.B. regelmäßiger Entmüllung und der 

Entfernung von Neophyten, kann sich im Zuge der Herstellung des Radweges eine 

Aufwertung des FFH-Gebietes ergeben. Bei besserer Belichtung ist ggf. auch die 

Entwicklung des FFH-Lebensraumtyps 3260 im Gewässer möglich. 

 
Abbildung 8: Beispiel einer Gabionenwand aus Schiefer-Bruchsteinen (Quelle: www.schieferbergwerk.de) 

Fahrbahnoberfläche: 

Vorzugsvariante ist die Asphaltierung der Oberfläche, so wie auch im 

Radwegeverkehrskonzept des Kreises vorgesehen. Darin wird begründet, dass die Pflege 

des Radweges bei Schnee und Laubfall nur auf einer versiegelten Oberfläche mit der 

Verkehrssicherung optimal vereinbar ist. Die Nutzung durch Inline-Skater, bedarf ebenfalls 

idealerweise einer Asphaltierung. 

  



Abschnitt 5: Brücke Lahnuferstraße bis Anschluss Lahnradweg 

Nach Überqueren der Lahn auf Höhe „In der Aue“ soll der bestehende Weg südlich des 

Gewerbegebietes zum asphaltierten Radweg ausgebaut werden (Abbildung 9). Dieser Weg 

ist bereits vorhanden und abschnittsweise asphaltiert. Der Weg müsste südlich des 

Gewerbegebietes lediglich auf ca. 350 m Länge neu asphaltiert werden. Südlich des 

ehemaligen ALDI-Zentrallagers erfolgt dann der Anschluss an den bestehenden und bereits 

asphaltierten Lahnradweg Richtung Amalienhütte/Wallau. Mit dem Lückenschluss von nur 

350 m würde ohne neue Flächenversiegelung eine vollständige Entflechtung der 

Verkehrsarten auch auf dem Abschnitt des Lahnradweges möglich, dessen bestehende 

Attraktivität in diesem Abschnitt auch für weitere Nutzergruppen gesteigert würde. 

 
Abbildung 9: Abschnitt 5 - Anschluss an den Lahnradweg Richtung Niederlaasphe, Amalienhütte und Wallau. 
Gelbe Linie – Lückenschluss; Schwarze gestrichelte Linie – bereits asphaltierter Weg vorhanden. 

Vorteile: 

- Die gelbe Linienführung würde eine vollständige Trennung der Verkehrsarten 

ermöglichen, durch eigene Wegführung für den Radverkehr. Außerdem ließe sich 

das Gewerbegebiet wochenends durch Inline-Skater umrunden („Skate Arena“). 

- Die Strecke ist bereits teilweise asphaltiert, es ist nur noch ein Lückenschluss 

erforderlich. 

- Barrierefreiheit auch für Rollstuhlfahrer; eigene Wegeführung außerhalb des 

Straßenverkehrs. 

- Keine zusätzlichen Eingriffe in Natur und Landschaft, Wegebeziehung ist bereits 

vorhanden. 

- Landschaftlich attraktive Streckenführung auf der Hangseite des Gewerbegebietes. 

- Optionale Anbindung des Gewerbegebietes von Süden: Neues 

Entwicklungspotenzial für Gastronomie und Freizeitindustrie (Standorte Diskothek, 

ehemalige Indoor-Kart-Bahn, Industriestraße) 

- Nachteile: Keine 



Empfehlungen 

Es wird angeregt eine Fachplanungsbüro für die Erstellung einer Genehmigungsplanung zu 

beauftragen. Dabei sind u.a. folgende Planungsgegenstände zu berücksichtigen: 

Umwelt- und Verkehrsplanung 

Zu oben genannten Varianten in den Abschnitten 1 – 5 sollte im Detail die Umsetzbarkeit 

geprüft werden. Dies betrifft sowohl die Aspekte der Verkehrsplanung (Kreuzungen, 

Querschnitte, Sicherheit) als auch die Anforderungen des Umweltrechts. Um die 

Genehmigungsfähigkeit herzustellen, müssen folgende Unterlagen vorliegen: 

- FFH-Verträglichkeits-Vorprüfung 

- Artenschutzfachbeitrag 

- Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung bzw. Landschaftspflegerischer Begleitplan 

- Hydraulische Bewertung für Brücken und Überschwemmungsgebiet 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

Da es sich nicht um einen Bundesstraßen-begleitenden Radweg handelt, besteht gemäß 

Anlage 1 Nr. 14 UVPG keine UVP-Pflicht und auch keine Veranlassung die UVP-Pflicht in 

einer Vorprüfung zu ermitteln. Gemäß „Planungsleitfaden UVP“ von Straßen.NRW muss 

eine UVP-Vorprüfung erfolgen, wenn der Radwegebau in Verbindung mit einer 

Bundesstraße steht. 

Aufgrund der aktuellen regionalen und überregionalen Herausforderungen im Straßenbau 

(Sanierung A45, Planung Route 57, Privatisierung der Autobahn) ist davon auszugehen, 

dass Straßen.NRW als potenzieller Baulastträger gegenwärtig personell ausgelastet ist. Es 

wird empfohlen, den Radweg im Siedlungsgebiet in kommunaler Trägerschaft zu realisieren. 

Bei der Entwurfs- und Genehmigungsplanung sollte ein externes Fachplanungsbüro 

beauftragt werden, da die Personaldecke der Stadt Bad Laasphe zu knapp ist, um eine 

Planung in Eigenregie durchzuführen. 
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